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10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §279 Abs1

FinStrG §29 Abs6 idF 2014/I/065

VwGG §42 Abs2 Z2

Rechtssatz

Im Revisionsfall lässt sich der vor dem Bundes9nanzgericht bekämpfte Bescheid des Finanzamtes als Sammelbescheid

über die Festsetzung von mehreren Abgabenerhöhungen betre:end die bei der Anführung der

Bemessungsgrundlagen angeführten Abgaben ansehen. Dementsprechend waren diese Abgabenerhöhungen Sache

des Beschwerdeverfahrens (§ 279 Abs. 1 BAO). Dass dieser Bescheid nur die Bemessungsgrundlagen, nicht aber die

einzelnen Beträge der Abgabenerhöhungen nennt, ist ein vom Bundes9nanzgericht in der Entscheidung über die

Beschwerde behebbarer Fehler. Das Bundes9nanzgericht hat mit dem angefochtenen Erkenntnis jedoch in einer Art

Sammelerkenntnis auch Abgabenerhöhungen zu vier vom Bescheid des Finanzamtes nicht angesprochenen Abgaben

(zur Einkommensteuer für 2009 und für 2010 sowie zur Umsatzsteuer für 2009 und für 2010) festgesetzt. Zur

erstmaligen Festsetzung dieser Abgabenerhöhungen war das Bundes9nanzgericht funktionell unzuständig. Da auch

das angefochtene Erkenntnis zu den einzelnen Abgabenerhöhungen lediglich die Bemessungsgrundlagen nennt und

nur die Summe der einzelnen Abgabenerhöhungen mit einem Gesamtbetrag festsetzt, sohin keinen teilbaren Spruch

enthält, war das angefochtene Erkenntnis zur Gänze gemäß § 42 Abs. 2 Z 2 VwGG wegen Rechtswidrigkeit infolge

Unzuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes aufzuheben.
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